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Vergaberecht

Öffentliche Hand muss Immobiliengeschäfte EU-weit ausschreiben
Nach einem Beschluss des Oberlandesgerichts Karlsruhe müssen Bund, Länder und Kommunen größere Grund-

stücksverkäufe europaweit ausschreiben (Az.: 1 VK 1/08). Sie sollen Grundstücke nicht ohne Weiteres an Investoren 
verkaufen können, wenn sie gleichzeitig Anforderungen an die spätere Bebauung stellen. Damit bestätigt das OLG 
die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte in Düsseldorf und Bremen. Die Gebietskörperschaften hatten noch 
auf anderweitige obergerichtliche Entscheidungen gehofft. Sie waren davon ausgegangen, dass Grundstücksverkäufe 
der öffentlichen Hand grundsätzlich nicht ausschreibungspflichtig sind, sondern nur solche, die einem Einkauf 
gleichkamen. Dieser wurde bislang verneint, wenn das zukünftige Bauwerk nicht öffentlich genutzt wurde. 

Im Fall vor dem OLG Karlsruhe ging es um den Verkauf eines städtischen Grundstücks, auf dem ein Supermarkt 
gebaut werden sollte. Die Beschwerde eines unterlegenen Bieters, der Verkauf sei nicht europaweit ausgeschrieben 
gewesen, wurde zwar aus Fristgründen abgewiesen. Doch an der grundsätzlichen Notwendigkeit der Ausschreibung 
habe dies laut OLG nichts geändert. Dr. Ute Jasper, auf PPP-Projekte spezialisierte Partnerin bei Heuking Kühn 
Lüer Wojtek, weist aber darauf hin, dass Altverträge nicht mehr angegriffen werden können. Auch der von der Bun-
desregierung vorgelegte Entwurf einer Vergaberechtsreform werde kaum zur Rückkehr zur Vergabefreiheit führen. 
Denn nach diesem sollen nur Grundstücksverkäufe mit Bauverpflichtungen ausschreibepflichtig sein, die für den 
Auftraggeber erbracht werden und ihm wirtschaftlich unmittelbar zugute kommen. Mit seiner Entscheidung hat 
das OLG die Zweifel bestätigt, ob der Reformentwurf mit der europäischen Vergaberichtlinie vereinbar ist.

▲

Buse Heberer Fromm

BSA Capital vergrößert Immobilien-Portfolio um Gehry-Objekt
Die norwegische Investmentgesellschaft BSA Capital ist neue Eigentümerin des Gebäude-Ensembles „Neuer 

Zollhof 3“ in Düsseldorf. Es ist die sechste Immobilie, die der Fonds seit Ende letzten Jahres erworben hat. Der 
1998 erbaute und vom Star-Architekten Frank O. Gehry entworfene Komplex umfasst drei Gebäude mit rd. 10 500 
qm Mietfläche, verteilt auf 14 Stockwerke. In Deutschland besitzt die skandinavische Gesellschaft unter anderem 
einen Teil des Friedrich Carreés in Berlin Mitte, die zukünftige Unternehmenszentrale des Immobilienentwicklers 
Garbe in der Hamburger Hafen City sowie die Zentrale des Maschinenbauers MAN in München. 

Mit dem Erwerb des Düsseldorfer Objekts hat der BSA-Fonds „Prime Office Germany“ innerhalb von neun 
Monaten 250 Mio. Euro in Deutschland angelegt. Der Fonds investiert ausschließlich in Bürohäuser in Großstädten 
und strebt ein Anlageziel von 800 Mio. Euro an. Der Kauf erfolgt über Objektgesellschaften. Beim Kauf des 
Gehry-Gebäudes ließ sich BSA rechtlich beraten von einem Anwaltsteams der Kanzlei Buse Heberer Fromm um 
den Frankfurter Partner Klaus Beine (Real Estate), die seit 2006 für das Unternehmen tätig ist. 

▲

Kanzleientwicklung

Allen & Overy legt Umsatz und Gewinn in Rekordhöhe vor
Die zum Kreis des Londoner Magic Circle zählende Sozietät Allen & Overy hat für das am 30.4. abgeschlossene 

Geschäftsjahr hohe Wachstumsraten bekannt gegeben. So konnte der Umsatz um 15% auf 1,292 Mrd. Euro gestei-
gert werden. Er hat damit erstmals in der Geschichte der Kanzlei die Schwelle von 1 Mrd. GBP überschritten und 
wurde ebenfalls zum ersten Mal zur Hälfte außerhalb von London erzielt. Die Zahl der Anwälte ist auf 2 686 welt-
weit gestiegen. Senior Partner David Morley sieht im finanziellen Erfolg der Kanzlei die Strategie langfristiger In-
vestitionen in das internationale Geschäft bestätigt. Auch in Deutschland blickt Allen & Overy auf ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr zurück. Vor allem durch die Büroeröffnungen in Mannheim und Düsseldorf sei die Kanzlei für kom-
mende Herausforderungen gerüstet, so Dr. Cornelius Fischer-Zernin, Senior Partner von Allen & Overy Germany. 

▲

Das Neueste in Kürze

Latham & Watkins hat Ventizz Capital Partners Fund IV bei einer über 70-prozentigen Beteiligung an SSP 
Technologies in den Bereichen Steuerrecht und Finanzierung beraten. Die Federführung wurde dem Münchener 
Partner Stefan Süss übertragen. SSP Technologies aus Dänemark ist einer der führenden Hersteller von Rotorblättern 
für Windkraftanlagen in Europa. Ventizz Capital Partners beteiligt sich vornehmlich an Technologieunternehmen.

Clifford Chance hat den französischen Online-Finanzdienstleister Boursorama beim Verkauf seiner Anteile an 
Veritas SG Investment Trust begleitet. Käufer ist der Private Equity-Fonds Augur Financial Opportunity SICA V 
aus Luxemburg. Das Frankfurter Anwaltsteam wurde von Partner Dr. Thomas Gasteyer geleitet.

Hengeler Müller hat die DekaBank, Eurohypo, Natixis und Société Générale bei der Immobilienfinanzierung für 
den US-Finanzinvestor Lone Star Real Estate Fund beraten. Das Anwaltsteam wurde von den Partnern Dr. Martin 
Geiger (Finanzierung, London) und Dr. Ernst-Thomas Kraft (Steuerrecht, Frankfurt) geführt.
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